
TV EntgO-L: § 12 Inkrafttreten, Laufzeit

§ 12  Inkrafttreten, Laufzeit 
 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2015 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Nachwirkung mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines 
Kalenderhalbjahres gekündigt werden.


